
Satzung der Freien Wählergruppe Frankenthal e.V. (FWG)  

 

§1 Name und Sitz des Vereins  

Der Verein führt den Namen Freie Wählergruppe Frankenthal e.V. (FWG)  

Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichtes Ludwigshafen eingetragen. Der 
Freie Wählergruppe Frankenthal e.V. hat seinen Sitz in Frankenthal/Pfalz.  

 

§2 Zweck des Vereins  

Der Zweck des Vereins ist allein darauf gerichtet, durch Teilnahme an politischen 
Wahlen (Kommunalwahlen, Bezirkstag, evtl. Landtagswahl) bei der politischen 
Willensbildung mitzuwirken.  

 

§3 Ziele des Vereins  

Der Verein strebt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Bürgern und 
Bürgerinnen der Stadt Frankenthal an. Zur Verwirklichung seiner 
kommunalpolitischen Ziele stellt sich der Verein die vorrangige Aufgabe, sich bei 
jeder Wahl zum Stadtrat mit einem eigenen Wahlvorschlag zu beteiligen. Der FWG 
e.V. will insbesondere uneigennützig und fair im Stadtrat und in seinen 
Ausschüssen zum Wohl der Allgemeinheit mitarbeiten; das Gemeinschaftsleben 
der Bürger und Bürgerinnen nach den Prinzipien eines freiheitlichen 
demokratischen Rechtsstaates unterstützen und mitgestalten. Die Mitglieder des 
FWG e.V. sind Mitglieder der Freien Wählergruppe Bezirkstag Pfalz e.V. und im 
Landesverband Freier Wählergruppen Rheinland-Pfalz e.V.  

 

§4 Mitgliedschaft  

Mitglied kann jeder parteifreie Bürger werden. Die Mitgliedschaft wird durch 
schriftliche Beitrittserklärung und deren Annahme durch den Vorstand erworben. 
Die Annahme ist wirksam, wenn der Vorstand dem Beitretenden dies schriftlich 
mitteilt.  

Die Mitglieder des FWG e.V. Frankenthal können auch Mitglieder der 
Bundesvereinigung/ Landesvereinigung Freie Wähler (FW) sein.  

 



 

§ 5 Ehrenmitglied, Ehrenvorsitzender  

Personen, die sich in außergewöhnlichem Maße um den Verein verdient gemacht 
haben, können vom Verein geehrt werden durch die Verleihung  

- einer Ehrenmitgliedschaft  

- des Ehrenvorsitzes  

Ehrenvorsitzende/r kann nur werden, wer Vereinsvorsitzender war und sich in 
besonderer Weise um den Verein verdient gemacht hat.  

Mit den jeweiligen Auszeichnungen sind keine Rechte oder Pflichten verbunden.  

 

§6 Rechte und Pflichten der Mitglieder, Mitgliedsbeitrag  

Jedes Mitglied hat das Recht, an Veranstaltungen, Wahlen und Abstimmungen im 
Rahmen dieser Satzung teilzunehmen.  

Der FWG e.V. erhebt von seinen Mitgliedern jährliche Mitgliedsbeiträge, deren Höhe 
die Mitgliederversammlung festlegt. Soweit die Mitgliederversammlung nichts 
anderes beschließt, ist der Mitgliedsbeitrag von jedem Mitglied bis zum Ablauf des 
ersten Quartals des Kalenderjahrs, spätestens also zum 31. März eines Jahres zu 
entrichten. Bei Beitritt zum FWG e.V. während des Jahres ist der volle Beitrag zu 
entrichten. Bei einem Ausscheiden während des Jahres erfolgt keine anteilige 
Erstattung.  

 

§7 Beendigung der Mitgliedschaft  

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Auflösung des FWG e.V. oder 
den Tod des Mitglieds. Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu 
erklären. Die Austrittserklärung wird mit dem Eingang beim Vorsitzenden des 
Vorstandes wirksam.  

Der Ausschluss erfolgt durch schriftlichen Mehrheitsbeschluss des Vorstandes 
nach vorheriger Anhörung des Mitglieds. Er ist zulässig, wenn sich ein Mitglied 
unehrenhaft verhalten, wenn es nachhaltig gegen satzungsgemäße Pflichten 
verstoßen oder das Ansehen des FWG e.V. geschädigt hat. Gegen den Beschluss 
ist die Beschwerde in Form der Anrufung der Mitgliederversammlung zulässig. Die 
Beschwerde muss innerhalb von zwei Wochen beim Vorsitzenden eingegangen 
sein. Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem der Beschluss dem Mitglied schriftlich 



zugeht. Die Mitgliederversammlung entscheidet endgültig über die Beschwerde 
mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder.  

 

§8 Organe des FWG e.V.  

Die Organe des FWG e.V. sind:  

a) Die Mitgliederversammlung  

b) Der Vorstand  

§9 Mitgliederversammlung Zu der Mitgliederversammlung sind alle Mitglieder des 
FWG e.V. der Stadt Frankenthal einzuladen. Die Mitgliederversammlung tritt 
mindestens einmal jährlich zusammen (Jahreshauptversammlung). Sie wird vom 
Vorstand einberufen und vorbereitet. Auf Verlangen eines Fünftels der Mitglieder 
muss der Vorstand innerhalb eines Monats eine Mitgliederversammlung 
einberufen. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens eine 
Woche  zuvor schriftlich und mit Angabe der Tagesordnung brieflich oder per E-
Mail an die zuletzt angegebene Adresse eingeladen worden ist. Sie entscheidet mit 
einfacher Mehrheit der erschienenen Mitglieder. Über jede Mitgliederversammlung 
ist eine Niederschrift anzufertigen. Das Protokoll muss den wesentlichen Ablauf der 
Versammlung und die Abstimmungsergebnisse enthalten.  

 

Gemäß § 32 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) kann der Vorstand 
nach seinem Ermessen beschließen und in der Einladung mitteilen, dass die 
Mitglieder an der Mitgliederversammlung ohne körperliche Anwesenheit an einem 
Versammlungsort teilnehmen und ihre Mitgliederrechte im Wege der 
elektronischen Kommunikation ausüben können (zum Beispiel per E-Mail, Online-
Formular, Briefwahl, Online-Konferenz) oder aber ihre Stimme im Vorhinein ohne 
Anwesenheit bzw. Teilnahme an der Online-Mitgliederversammlung schriftlich 
abgeben können.  

Die Mitgliederversammlung wählt: 

− den Vorstand 

− die Bewerber für den Wahlvorschlag zum Stadtrat und sie bestimmt die 
Reihenfolge der Kandidaten gemäß den Bestimmungen des 
Kommunalwahlgesetzes.  

− sofern ein entsprechender Beschluss des FWG Landesverbandes 
Rheinland-Pfalz vorliegt , die Wahlmänner und Wahlfrauen für die 



besonderen Vertreterversammlungen zur Aufstellung der FWG in der 
Delegiertenversammlung/Mitgliederversammlung des FWG-
Landesverbandes und des FWG-Bezirksverbandes. 

− Mindestens zwei Kassenprüfer 

 

Die Mitgliederversammlung nimmt den Tätigkeitsbericht des Vorstandes 
entgegen. Sie erteilt ihm Entlastung, wenn gegen seine Arbeit und die 
Geschäftsführung, auch hinsichtlich eines einzelnen Vorstandsmitgliedes, von der 
Mehrheit keine Einwendungen erhoben werden.  

 

§ 10 Ausübung des Stimmrechts  

Das Stimmrecht wird durch die Mitglieder ausgeübt. Jedes Mitglied hat eine 
Stimme. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar.  

 

§11 Vorstand (geschäftsführender Vorstand) 

Die Mitgliederversammlung wählt aus Ihrer Mitte die Mitglieder des Vorstandes auf 
die Dauer von drei Jahren. Der Vorstand besteht aus:  

− dem Vorsitzenden 

− dem stellvertretenden Vorsitzenden 

− dem Vorstand Finanzen 

− dem Schriftführer  

− bis zu sechs weiteren Vorständen, deren Anzahl und Aufgabengebiet bei 
der Wahl festzulegen ist. 

Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt mit einfacher Mehrheit der in der 
Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.  

Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des FWG e.V.. Der Vorsitzende des 
Vorstandes vertritt den FWG e.V. einzeln nach außen gerichtlich und 
außergerichtlich gemäß § 26 BGB. Außerdem ist jedes weitere Vorstandsmitglied 
zusammen mit dem Vorstand für Finanzen berechtigt, den Verein gem. § 26 BGB 
zu vertreten.  

Die vorstehend geregelte Vertretungsbefugnis der Vorstände gilt im 
Außenverhältnis unbeschränkt. Im Innenverhältnis sollen die weiteren Vorstände 



nur dann von der Vertretungsbefugnis Gebrauch machen, wenn der Vorsitzende 
des Vorstandes verhindert ist. 

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn zum Sitzungstermin drei Tage vorher 
einberufen wurde und wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. 

Er tritt bei Bedarf, in der Regel jedoch vierteljährlich, zu einer Arbeitssitzung 
zusammen. Die Mitglieder des Vorstandes sind verpflichtet, die ihnen 
übertragenen Aufgaben gewissenhaft und nach besten Kräften wahrzunehmen. 
Sie haben der Mitgliederversammlung zu berichten.  

Mitglieder des Vorstandes vertreten den Verein jeweils zusammen mit einem 
weiteren Vorstandsmitglied.  

Der Vorstand soll ein Organigramm erstellen, aus dem sich die Aufgabengebiete 
der Mitglieder des Vorstandes ergeben. 

 

§12 Erweiterter Vorstand, Mitglieder des Stadtrats 

Der erweiterte Vorstand besteht aus dem Vorstand nach § 11, den Mitgliedern des 
FWG e.V. im Stadtvorstand und bis zu zwei Vertretern der Stadtratsfraktion, die von 
dieser durch Mehrheitsbeschluss bestimmt werden. Mitglieder des erweiterten 
Vorstands sind zu den Vorstandssitzungen zu laden, in denen sie Anwesenheits-, 
Rede-, Antrags- und Stimmrecht haben. 

 

§ 13 Arbeitsausschüsse 

Der Vorstand kann Arbeitsausschüsse zu einzelnen Fragen und Aufgaben 
einsetzen. 

 

§14 Kassenführung und Geschäftsjahr  

Der Vorstand verfügt über Einnahmen und Ausgaben des FWG e.V. im Rahmen 
seiner Vertretungsmacht. Der Vorstand Finanzen erstattet jährlich der 
Mitgliederversammlung einen Kassenbericht. Das Geschäftsjahr ist das 
Kalenderjahr.  

 

§15  Kassenprüfer  

Als Kassenprüfer können nur Personen gewählt werden, die nicht dem Vorstand 
angehören. Sie sind verpflichtet und jederzeit berechtigt, die Kasse, die 



Buchführung und das Vereinsvermögen zu prüfen. Darüber haben sie der 
Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten.  

 

§16 Beschlüsse, Abstimmungen, Protokolle  

Beschlüsse der Mitgliederversammlung, des Vorstandes oder der 
Arbeitsausschüsse erfolgen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 
sofern Gesetz oder dieses Satzung nichts anderes bestimmen. Grundsätzlich 
erfolgt die Abstimmung durch Handheben oder durch Heben der Stimmkarte. Eine 
geheime Abstimmung ist durchzuführen, wenn ein Viertel der anwesenden 
Mitglieder dieses verlangt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
Stimmberechtigt in der Mitgliederversammlung sind die Mitglieder. Die gefassten 
Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und vom Schriftführer und einem 
Vorstandsmitglied zu unterschreiben. Das Gleiche gilt für Protokolle.  

 

§17 Satzungsänderung  

Die Satzung kann durch die Mitgliederversammlung nur mit 2/3-Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder geändert werden.  

 

§18 Auflösung  

Die Auflösung des FWG e.V. kann nur in einer mit diesem Tagesordnungspunkt 
einberufenen Mitgliederversammlung mit 3/4-Mehrheit beschlossen werden. Ist 
der Vorstand mit der Auflösung mehrheitlich nicht einverstanden, so ist eine neue 
Mitgliederversammlung einzuberufen, die alsdann mit der vorgenannten Mehrheit 
endgültig entscheidet.  

 

§19 Schlussbestimmung  

Soweit durch diese Satzung nichts Gegenteiliges bestimmt ist, gelten die 
gesetzlichen Bestimmungen des BGB.  

 

§20 Inkrafttreten  

Die Satzung tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 

 


